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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §22;

1. VStG § 22 heute

2. VStG § 22 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VStG § 22 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Als objektive Voraussetzungen für das Vorliegen eines fortgesetzten Deliktes müssen sowohl gleichartige

Einzelhandlungen als auch ein Angri9 auf dasselbe Rechtsgut gegeben sein, und die einzelnen Handlungen dürfen

nicht durch einen zu großen Zeitraum unterbrochen werden. Darüber hinaus müssen die Einzelakte im Sinne der

subjektiven Komponente von einem einheitlichen Willensentschluss getragen sein (VwGH vom 14. Jänner 1993,

92/09/0286; VwGH vom 16. März 2011, 2009/08/0056 (VwSlg 18.081 A/2011)). Die neben der Gleichartigkeit der

äußeren Umstände auch auf das Merkmal des einheitlichen Willensentschlusses abstellende Betrachtungsweise ist

dabei nicht nur auf die "fortgesetzten" Delikte in der engeren Bedeutung dieses Wortes, sondern auch auf gleichzeitig

gesetzte Einzelhandlungen anzuwenden. Darüber hinaus wird bei der RechtsEgur des fortgesetzten Delikts

grundsätzlich nicht die Identität des Angri9sobjekts gefordert, es sei denn, es handelt sich um höchstpersönliche

Rechtsgüter wie Leben, Ehre oder Gesundheit.
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